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Satzung zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. Z1 „Gartenstraße“ 
Zmena wobtwarjenskeho plana co. Z1 „Zahrodna dröha“
Fassung vom März 2021

Textliche Festsetzung auf Grundlage § 9 Abs. 1 Nr. t und 15 Bauqesetzbuch

Innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Hausgärten“ ist pro Baugrundstück nur ein 
Schuppen für Gartengeräte mit einer Brutto-Grundfläche bis zu 5 nf zulässig.
Die nicht überbaute Fläche muss dauerhaft als Grünfläche erhalten bleiben. Weitere bauliche Anlagen 
wie, Grillplatz, Swimmingpool etc. sind unzulässig.
Die Anlage A1_ Planzeichnung ist Bestandteil dieser Satzung.

Verfahrensvermerke

Offenlage
Die Offenlage des Planentwurfes, Stand Juli 2020 erfolgte vom 28.01. bis einschließlich 26.02.2021.
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